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Vorwort

Die neue Auflage des Lehrbuches „Öffentliches Baurecht“ richtet sich an alle 
Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender, die mit diesem Rechtsgebiet noch 
keine oder wenige Berührungspunkte hatten und will die umfangreiche und viel-
schichtige Materie so kompakt wie möglich verständlich machen. Besonders 
freuen wir uns, dass es gelungen ist, den Aufbau entsprechend dem Stoffglie-
derungsplan für angehende Verwaltungsfachwirte (BL  II) zu gestalten, sodass 
diesem Teilnehmerkreis eine lückenlose Darstellung der prüfungsrelevanten Lern-
inhalte zur Verfügung steht. Aufgrund der Anpassung der Stoffgliederungspläne 
aller Lehrgänge der Bayerischen Verwaltungsschule richtet sich das Lehrbuch be-
zugnehmend auf die reduzierten Lerninhalte ebenso an angehende Verwaltungs-
wirte der zweiten Qualifikationsebene (QE2nVD).

Neben den Lerninhalten, die Ihnen auf Moodle zur Verfügung stehen und den 
inhaltlichen Schwerpunkten, die in Präsenz- bzw. Distanzunterrichtseinheiten be-
handelt werden, erhalten Sie hier eine umfassende Darstellung der Lernhinhalte, 
grafische Aufbereitungen und Wiederholungsfragen, die Sie unterstützen wer-
den, das lebendige Rechtsgebiet „Baurecht“ zu begreifen. Da es bei nahezu allen 
Lerninhalten möglich ist, noch tiefer einzutauchen bzw. Verknüpfungen zu ande-
ren baurechtlichen (aber nicht mehr stoffgliederungsplanrelevanten) Themen her-
zustellen, erhalten Sie durch die Kennzeichnung „Hintergrundinformation“ den 
Hinweis, dass an dieser Stelle die Prüfungsrelevanz der Darstellung verlassen 
wird. Ebenso werden die Lerninhalte durch „Beispiele“ z. T. mit realen Planunter-
lagen verdeutlicht, die Ihnen das eben Gelesene zugänglicher machen werden. 

Neben der inhaltlichen Fülle sind diese didaktischen Mittel auch die maßgeb lichen 
Gründe, warum das Lehrbuch auf den ersten Blick umfangreicher wirkt als es 
tatsächlich ist. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken und benutzen Sie es rich-
tig, d. h. häppchenweise. Ideal wäre es, die passenden Kapitel in zeitlich engem 
Zusammenhang zum Unterricht als Ergänzung und Verdeutlichung zu lesen, anzu-
streichen, herauszuschreiben, etc.

Bleiben Sie darüber hinaus auch neugierig, die Lerninhalte mit der Realität zu 
verknüpfen und auf Ihr unmittelbares Umfeld zu transferieren. Dafür bieten sich 
die digitalisierten Bauleitpläne oder örtliche Bauvorschriften Ihrer Gemeinde oder 
auch ein Blick auf das Formularcenter des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr an. 

Ein besonderer Dank richtet sich an die bisherige Mitautorin Frau Dr. Marie-Luis 
Wallraven-Lindl.

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg beim Eintauchen  
in das Lehrgebiet „Öffentliches Baurecht“!
Anna Wilde und Matthias Braun

BVS – Bayerische Verwaltungsschule
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1.1  Überblick über das öffentliche Baurecht

Baurecht im weiteren und engeren Sinn

Baurecht im weiteren Sinn

In einem dicht besiedelten Land wie der Bundesrepublik Deutschland konkurrieren 
viele Anforderungen an den Raum um ein knappes, nicht beliebig  vermehrbares 
Gut: Grund und Boden.

1
Bauleitplanung

Überblick

Sicherung der 
Bauleitplanung

Rechtsschutz 
gegen 

Bauleitpläne

Recht der 
Bauleitplanung

formelle Rechtmäßigkeit

materielle Rechtmäßigkeit
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Kapitel 1 – Bauleitplanung

Diese Knappheits- und Verteilungssituation kann in einem Rechtsstaat nicht mit 
einfachen Mitteln wie dem Prioritätsgrundsatz („Wer zuerst kommt mahlt zu-
erst“) gelöst oder dem Recht des Stärkeren oder Zahlungskräftigeren überlas-
sen werden. Konflikte können auch nicht durch räumliches Ausweichen beigelegt 
werden. Was in einem überschaubaren mittelalterlichen Gemeinwesen im Wege 
der Selbstregulierung lösbar war, hat sich spätestens mit der Industrialisierung 
zu einer Aufgabe der Allgemeinheit entwickelt: Eine vernünftige Zuordnung von 
Nutzungsansprüchen an Grund und Boden.

Diese Ansprüche sind vielgestaltig: Erholung und Naturschutz, Gewerbe- und 
Industrieansiedlung, Gewinnung von Bodenschätzen, erneuerbare Energiebereit-
stellung, Wohnungsknappheit, Sozialverträglichkeit oder der stadtplanerische Um-
gang mit globalen Krisen wie dem Klimawandel und der damit einhergehenden 
Problematik der Überhitzung der Innenstädte sind einige Schlagworte, die Ihnen 
bestimmt schon begegnet sind. Diese lassen bereits erkennen, welch große ge-
sellschaftspolitische, wirtschaftliche und soziale Themen einen engen Bezug zum 
Baurecht haben.

Werden Aufgaben der Allgemeinheit durch staatliche Organe wahrgenommen, 
geschieht das in einem Rechtsstaat in einem rechtlich geordneten Rahmen. Für 
die Nutzungsansprüche an Grund und Boden wird dieser rechtliche Rahmen durch 
die Vorschriften des Raumplanungsrechts vorgegeben. Dabei sind die Vorschrif-
ten über die Fach- von denjenigen über die Gesamtplanung zu unterscheiden.

Die Fachplanung dient der planerischen Bewältigung einer Aufgabe unter fachli-
chen Gesichtspunkten. Ein konkreter Anspruch an den Raum, z. B. der Ausbau ei-
nes Gewässers oder der Bau eines Flughafens, ist in die vorhandenen und abseh-
baren Nutzungsansprüche an den Raum so einzuordnen, dass ein verträgliches 
Miteinander im Widerspruch stehender Ansprüche möglich ist. 

Die Fachplanung lebt damit von der Notwendigkeit, die Verwirklichung eines Ein-
zelvorhabens im Raum zu prüfen und bestenfalls zu ermöglichen. Sie mündet 
in einem Verwaltungsverfahren an dessen Ende ein Verwaltungsakt steht, z. B. 
eine Genehmigung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens. Wie Sie wahr-
scheinlich erahnen und auch am Beispiel des Flughafens sehen, ist die Fachpla-
nung sehr fachspezifisch und deshalb für die Grundausbildung im Baurecht nicht 
weiter von Bedeutung.

Wichtiger für das Bauen und Planen auf kommunaler Ebene ist die Gesamtpla-
nung. Das gesamtplanerische Instrumentarium hilft den jeweiligen Planungsträ-
gern – für die Bauleitplanung also den Gemeinden – die räumlichen Voraussetzun-
gen für eine nachhaltige Entwicklung ihres eigenen Gemeindegebiets zu schaffen. 
Dabei geht es neben der Schaffung von Wohnraum u. a. um die Ansiedlung und 
Entwicklung von Unternehmen und Verwaltungen, um eine vernünftige Mischung 
bebauter und unbebauter (grüner) Freiflächen, um eine attraktive Ordnung, Gestal-
tung und Zuordnung von Wohn-, Einkaufs-, Freizeitgestaltungs- und Arbeitsflächen.
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Für Geschosse mit konstanter Geschosshöhe kommt es für die Qualifizierung als 
Vollgeschoss damit allein darauf an, dass diese mindestens 2,30 m beträgt. Das 
gilt für das Erdgeschoss ebenso wie für alle Obergeschosse mit gerader Decke.

•    Unterirdische Geschosse als Vollgeschoss

Nach Art.  2 Abs.  5 Satz 2 BayBO a.F. gelten Kellergeschosse dann als Vollge-
schosse, wenn ihre Deckenunterkante im Mittel mind. 1,20 m über der Gelände-
oberfläche liegt; Das „Mittel“ ist das arithmetische Mittel („Durchschnitt“) aus 
allen entsprechenden Höhenmaßen entlang aller Gebäudeseiten, was z. B. bei 
Hanglagen eine Rolle spielt. Zusätzlich verlangt die Rechtsprechung auch hier 
mind. 2,30 m Geschosshöhe.

Abb. 13

Geschosse mit 
gerader Decke

mind. 2,30 m mind. 2,30 m

mind. 2,30 m

Abb. 14

Geschosse mit  
Dachschrägen

DG ist dann ein Vollgeschoss, wenn es: 

über mindestens zwei Drittel

seiner Grundfläche

mindestens 2,30 m hoch ist.

mind. 1,20 m
Geländeoberfläche

Abb. 15

Kellergeschosse

mind. 2,30 m
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Kapitel 1 – Bauleitplanung

Beispiel

Ein geplantes Einfamilienhaus (12 m x 9 m) soll neben einem Keller-
geschoss (vollständig unter der Geländeoberfläche) ein Erdgeschoss sowie 
ein Obergeschoss mit jeweils 2,40 m Raumhöhe erhalten. Außerdem soll 
es ein Dachgeschoss (Satteldach) bekommen, bei dem auf einer Fläche 
von 75 m2 mindestens eine Höhe von 2,30 m erreicht wird.

Frage: Wie viele Vollgeschosse hat das Bauvorhaben?

Das Erdgeschoss und das Obergeschoss sind beides Vollgeschosse,  
da sie über ihrer ganzen Fläche eine Höhe von mind. 2,30 m, hier: 2,40 m, 
aufweisen (§ 20 Abs. 1 BauNVO, Art. 2 Abs. 5 Satz 1 BayBO a. F., Art. 83 
Abs. 6 BayBO).

Das Dachgeschoss ist ein Vollgeschoss, da es über 2/3 seiner Grundfläche 
(12 m x 9 m = 108 m; 108 m x 2/3 = 72 m2) mind. 2,30 m Höhe aufweist, 
hier: 75 m2 (§ 20 Abs. 1 BauNVO, Art. 2 Abs. 5 Satz 1 BayBO a. F., Art. 83 
Abs. 6 BayBO).

Das Kellergeschoss ist kein Vollgeschoss, da seine Deckenunterkante 
vollständig unter und damit nicht mind. 1,20 m über der Geländeoberfläche 
liegt (§ 20 Abs. 1 BauNVO, Art. 2 Abs. 5 Satz 2 BayBO a.F., Art. 83 Abs. 6 
BayBO).

Antwort: Das Einfamilienhaus hat drei Vollgeschosse.

Geländeoberfläche

In mehreren Vorschriften der BayBO (z. B. Art. 2 Abs. 7, Art. 6 Abs. 4 Satz 2) 
spielt der Begriff „Geländeoberfläche“ eine Rolle. Dies kann entweder die 
natürliche oder die von der unteren Bauaufsichtsbehörde festgelegte 
Geländeoberfläche sein, auch wenn dies nicht (mehr) so im Gesetz steht 
(vgl. 6.4.2 der Vollzugshinweise zur BayBO 2008). Die Notwendigkeit, die 
Geländeoberfläche festzulegen, kann sich aus den Grundstücksgegeben-
heiten ergeben, z. B. bei einem Hanggrundstück. Von der Gelände ober-
fläche können baurechtlich wesentliche Tatbestände abhängen, z. B. ist 
nach Art. 6 Abs. 4 BayBO die Tiefe der Abstandsfläche von der Wandhöhe 
des Gebäudes abhängig; diese ist ihrerseits von der Geländeoberfläche zu 
messen. Die Rechtsgrundlage für die Festlegung der Geländeoberfläche 
(z. B. durch Vorbescheid oder in der Baugenehmigung) ist die jeweilige oben 
genannte Vorschrift, in der von dieser Festlegung die Rede ist. 

Die Festlegung ist ein Verwaltungsakt. Im Folgenden wird nur der Begriff 
„Geländeoberfläche“ verwandt, der beide Möglichkeiten umfasst.
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2.1  Genehmigung von Bauvorhaben

2.1.1  Rechtsgrundlage

Eine Baugenehmigung ist die hoheitliche Feststellung, dass dem Bauvorhaben im 
Zeitpunkt der Entscheidung kein öffentliches Recht entgegensteht, das im Bau-
genehmigungsverfahren zu prüfen ist (Art.  68 Abs. 1 Satz 1 BayBO). Sie ist ein 
Verwaltungsakt i. S. d. Art.  35 BayVwVfG. Es handelt sich um eine gebundene 
Entscheidung, d. h. es besteht ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Baugeneh-
migung, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Anspruch auf  
Baugenehmigung

2
Genehmigung von Bauvorhaben

Baugenehmigung

Rechtsschutz Genehmigung 
von 

Bauvorhaben

Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit

Bauordnungsrechtliche Zulässigkeit
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Kapitel 2 – Genehmigung von Bauvorhaben

Die grundlegenden formellen Vorschriften des Baurechts (Begriffe, Zuständigkei-
ten, Verfahren usw.) und die inhaltlichen Anforderungen mit sicherheitsrechtlichem 
Hintergrund finden sich in der BayBO; für besondere Arten von baulichen Anlagen 
enthalten die sog. Sonderbauverordnungen wie z. B. die Garagen- und Stellplatz-
verordnung (GaStellV) und die Versammlungsstättenverordnung (VStättV) speziel-
le materiell-rechtliche Anforderungen.

Die BayBO ist also von zentraler Bedeutung und in der Regel der Ausgangspunkt 
für die Prüfung der formellen und materiellen Anforderungen, die an Bauvorhaben 
gestellt werden.

Die Vorschriften der BayBO gelten für

• bauliche Anlagen,
• Bauprodukte,
• Grundstücke und andere Anlagen und Einrichtungen, an die das Bauord-

nungsrecht bestimmte Anforderungen stellt (Art. 1 Abs. 1 Satz 2 BayBO).

Beispiel

Baustelleneinrichtungen wie Maschinen, Materialien o. Ä. sind keine 
baulichen Anlagen, an sie werden aber nach Art. 9 Abs. 1 BayBO 
Anforderungen gestellt. So dürfen durch die Baustelle keine Gefahren, 
vermeidbaren Nachteile oder vermeidbare Belästigungen entstehen.  
Nach Art. 1 Abs. 1 Satz 2 BayBO gilt die BayBO deshalb auch für 
Baustelleneinrichtungen.

Die BayBO gilt nach Art. 1 Abs. 2 BayBO nicht für die Anlagen, die unter Nrn. 1 
bis 7 genannt sind, z. B. Bahnanlagen und Gerüste. Dies bedeutet, dass weder 
die formell-rechtlichen, noch die materiell-rechtlichen Vorschriften der BayBO an-
wendbar sind, unabhängig davon, ob es sich um bauliche Anlagen handelt. Für 
derartige Anlagen gelten zum Teil andere sondergesetzliche Regelungen.

Beispiel

Ein Bahnhofsgebäude, das ausschließlich dem Reiseverkehr dient, hält  
zur Umgebungsbebauung nicht die notwendigen Abstandsflächen gemäß 
Art. 6 BayBO ein. 

Das Bahnhofsgebäude ist zwar eine bauliche Anlage, ist aber nach  
Art. 1 Abs. 2 Nr. 1 BayBO dem Geltungsbereich der BayBO entzogen.  
Die Bauaufsichtsbehörde kann nicht wegen Nichteinhaltung der Abstands-
flächen einschreiten.

Ausgangspunkt 
immer BayBO
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zur Erfüllung oder Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben vernünftigerweise gebo-
ten ist, das Vorhaben abweichend von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu 
verwirklichen, z. B. Erweiterung einer Bildungseinrichtung in einem reinen Wohn-
gebiet.

Städtebaulich vertretbar kann alles sein, was unter Beachtung der Grundsätze in 
§  1 Abs. 6 und 7 BauGB mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ver-
einbar ist. Eine unbeabsichtigte Härte liegt nur dann vor, wenn die Festsetzung 
eines Bebauungsplans ein Grundstück trifft, das z. B. hinsichtlich der Lage, der 
Beschaffenheit, des Zuschnitts oder der Topografie besonders und atypisch ist 
und dies von der Gemeinde als Plangeberin nicht erkannt wurde. 

Die nicht beabsichtigte Härte kann dagegen nicht begründet werden mit der 
persönlichen Situation der Betroffenen; es muss sich vielmehr um eine grund-
stücksbezogene Härte handeln. Wurde eine bauliche Anlage ohne die erforder-
liche Genehmigung bzw. Befreiung bereits errichtet, kann die Beseitigung dieser 
rechtswidrigen, nicht genehmigungsfähigen Anlage wegen der damit verbunde-
nen finanziellen Belastungen keine unbeabsichtigte Härte begründen.

In allen Fällen muss als dritte Voraussetzung die Abweichung auch unter Würdi-
gung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sein. Die 
Vorschrift ist insoweit nachbarschützend.

In Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, das nach § 201a BauGB 
bestimmt ist, kann zu Gunsten des Wohnungsbaus befreit werden, wenn die 
Befreiung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen 
Interessen vereinbar ist (§ 31 Abs. 3 BauGB). In diesen Fällen können sogar die 
Grundzüge der Planung berührt sein. Die Vorschrift ist auf die Geltungsdauer der 
Verordnung nach § 201a BauGB befristet. Der Freistaat Bayern hat mit der Verord-
nung zur planungsrechtlichen Bestimmung von Gebieten mit einem angespann-
ten Wohnungsmarkt (Gebietsbestimmungsverordnung Bau – GBestV-Bau) die 
Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt bestimmt.

Die Erteilung einer Befreiung ist eine Ermessensentscheidung der Bauaufsichts-
behörde oder der Gemeinde (Art. 63 Abs.3 Satz 1 BayBO). Entscheidungen über 
Ausnahmen und Befreiungen, die durch die Bauaufsichtsbehörde getroffen wer-
den, sind im Einvernehmen mit der Gemeinde zu erteilen (vgl. Art. 63 Abs. 3 Satz  2 
Halbsatz 1 BayBO; § 36 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Beispiel

Ein Plangebiet weist eine Hanglage mit verschieden starken Neigungen  
auf. Im Bebauungsplan ist die Zahl der Vollgeschosse zwingend mit einem 
Vollgeschoss festgesetzt. Bei manchen Häusern gilt das Kellergeschoss 
aufgrund der Hanglage als Vollgeschoss, bei manchen nicht (§ 20 Abs. 1 
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Kapitel 2 – Genehmigung von Bauvorhaben

BauNVO, Art. 2 Abs. 5 Satz 2 BayBO 1997, Art. 83 Abs. 6 BayBO).  
Hier liegt die Deckenunterkante im Mittel 1,75 m ((2,5 m + 1 m) / 2) über 
der Geländeoberfläche, sodass bei einer Raumhöhe von 2,50 m das 
Kellergeschoss ein Vollgeschoss ist. Bei Einhaltung der Festsetzung des 
Bebauungsplans würde man sog. springende Höhen bekommen.  

Hier ist es städtebaulich vertretbar, eine Befreiung zu erteilen (§ 31 Abs. 2 
Nr. 2 BauGB). Es kann auch ein Fall des § 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB vorliegen. 
Fraglich ist jedoch, ob bei der Zulassung von einem weiteren Vollgeschoss 
nicht die Grundzüge der Planung berührt sind. 

Dies wäre anhand der Be grün dung im Bebauungsplan für die Festsetzung 
des einen Vollgeschosses zu prüfen. Würde man die Grundzüge der Planung 
danach als verletzt ansehen müssen, würde sich eine Prüfung der weiteren 
Tatbestands merk male (städtebaulich vertretbar? unbillige Härte?) erübrigen.

Bei der Frage, ob eine Befreiung von den Festsetzungen  
eines Bebauungsplans erteilt werden kann, ist als Erstes anhand der 
Begründung des Bebauungsplans zu prüfen, ob die jeweilige  
Festsetzung zu den Grundzügen der Planung gehört und ob sie durch die 
Genehmigung der Befreiung berührt werden. Nur wenn dies verneint 
wird, folgt die Prüfung der weiteren Tatbestandsmerkmale. Ausnahme ist 
eine Befreiung zu Gunsten des Wohnungsbaus gemäß § 31 Abs. 3 
BauGB.

Merke

Abb. 40

Befreiung 
aufgrund einer 
Hanglage

2,50 m

1,00 m

VG

VG

VG
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3.1  Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden

Das Bauordnungsrecht ist seiner Natur nach Sicherheitsrecht (früher nannte man 
es Baupolizeirecht). 

Es hat zum Inhalt die Sorge um die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Bau-
wesen. Dies wird auch in der materiellen Generalklausel des Art. 3 BayBO aus-
drücklich festgestellt.

Die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden sind in Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO fest-
gelegt. Danach haben sie bei der Errichtung, der Änderung, der Nutzungsände-
rung und der Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen 
darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund 
dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten werden.

Die Vorschrift des Art. 54 Abs. 2 Satz 1 BayBO enthält nur allgemein die Aufga-
benstellung der Bauaufsichtsbehörden. Auf sie können keine konkreten Maß-
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nahmen oder gar Eingriffe in Rechte der Bürgerinnen und Bürger gestützt 
werden. Hierzu bedarf es konkreter Rechtsgrundlagen, die den Bauaufsichtsbe-
hörden für den konkreten Fall Befugnisse zum Tätigwerden geben.

Die BayBO enthält zahlreiche solcher Befugnisse, z. B. Art. 48 Abs. 4 Satz 2, Art. 54 
Abs.  2 Satz 2, Abs.  3 bis 5, Art.  75, Art.  76 BayBO, wobei Art.  54 Abs.  2 Satz 2 
BayBO eine Generalermächtigung ist, wenn eine spezielle Befugnisnorm für die 
Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe nicht vorhanden ist.

Diese Vorschriften tragen dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 
Rechnung (Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 55 Nr. 1 BV). Verwaltungsmaßnahmen, die in 
die Rechte der Betroffenen eingreifen, sind nur zulässig, wenn die Behörde durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes hierzu befugt ist (Vorbehalt des Gesetzes, 
Art.  20 Abs. 3 GG).

3.1.1  Baueinstellung

Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften  errichtet, 
geändert oder beseitigt, so kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der 
Arbeiten anordnen (Art. 75 Abs. 1 Satz 1 BayBO). Ein Widerspruch zu öffentlich- 
rechtlichen Vorschriften liegt z. B. dann vor, wenn ein genehmigungspflichtiges 
Vorhaben ohne Genehmigung errichtet wird, unabhängig davon, ob das Vorha-
ben genehmigungsfähig wäre, oder wenn ein nicht genehmigungspflichtiges 
Vorhaben im Widerspruch zu den gemäß Art. 55 Abs. 2 BayBO einzuhaltenden 
materiellen Vorschriften errichtet wird.

Die Entscheidung steht im pflichtgemäßen Ermessen der Bauaufsichtsbehörde. 
An die Begründung der Ermessensentscheidung sind keine großen Anforderun-
gen zu stellen, weil die Baueinstellung bei Vorliegen der tatbestandsmäßigen Vor-
aussetzungen in der Regel ermessensfehlerfrei ist. Es muss verhindert werden, 
dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, deren Beseitigung später viel grö-
ßere Schwierigkeiten macht. Auch soll niemand zu einer Nachahmung des rechts-
widrigen Vorgehens durch Untätigkeit animiert werden (vgl. BayVGH, Urteil vom 
27.08.2002, Az. 26 B 00.2110, und Beschluss vom 02.08.2000, Az. 1 ZB 97.2669).

3.1.2  Baubeseitigung

Die Rechtsgrundlage für eine Baubeseitigungsanordnung ist Art. 76 Satz 1 BayBO. 
Danach kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung 
von Anlagen anordnen, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
errichtet oder geändert worden sind, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige 
Zustände hergestellt werden können.
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